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Merkblatt zur Vorlage eines Test-,  
Impf- oder Genesenennachweises  
 
im Sinne des §5 der Corona Verordnung vom 15.05.2021 
 
Liebe Sportlerinnen und Sportler, liebe Übungsleiterinnen und Übungsleiter, 
liebe Mitglieder,  
 
wir freuen uns, wenn auch unter strengen Vorgaben wieder mit dem Sport starten 
zu dürfen. 
Um es allen etwas einfacher zu machen hier die genauen Beschreibungen zu den 
benötigten Nachweisen. Bitte denkt daran, den Nachweis in jeder Sportstunde 
vorzulegen. Vielen Dank.  
 
Testnachweis:  
Vorlage eines negativen Testergebnisses (max. 24 Stunden alt) durch eine kostenfreie öffentliche 
Teststelle, Arbeitgeber oder Dienstleister. Bescheinigungen von Schülern der Schule sind für 
maximal 60 Stunden gültig. 
Bitte beachtet der Nachweis (digital oder ausgedruckt) muss folgende Angaben beinhalten:  
Vor- und Nachname des Getesteten, Testzeitpunkt, Verwendeter Test, ausstellende Stelle 
 
Impfnachweis:  
Als geimpft gelten Personen 14 Tage nach der vollständigen Impfdosis (in der Regel nach der 
Zweitimpfung), bei einer vorangegangenen Infektion ist nur eine Impfung erforderlich. 
Der Nachweis über die Impfung/en ist in Form des gelben Impfausweises, eines 
Vorgängermodells oder eine Bescheinigung der Impfstelle (mit Stempel) möglich. Eine Kopie des 
Impfausweises ist nicht ausreichend. Ausnahme: Beglaubigte Kopie mit Stempel und Unterschrift 
einer Behörde. Bitte achtet darauf, dass der Impfausweis auf die passende Person ausgestellt ist.  
 
Genesenennachweis:  
Als genesen gelten Personen mind. 28 Tage nach einem positiven PCR-Test. Dieser darf maximal 
6 Monate zurückliegen.  
Der Nachweis über die Infektion muss mittels einer entsprechenden Bescheinigung zur erfolgten 
Labordiagnostik erbbracht werden. Auf dieser sind die nachfolgenden Angaben verpflichtend: 
Name der Person, Datum des Tests und Art der erfolgten Labordiagnostik. 
 
DANKE für euer Verständnis und eure Unterstützung. 
 
Bei Fragen sprecht uns gerne an.  
   
Die Vereinsleitung 
 

 


